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Satzungen über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die 
öffentliche Abwasseranlage 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) für das 
Entsorgungsgebiet Ostbevern (Anlage 1) wird beschlossen. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sind nicht gegeben. 
 
 
Gleichstellung: 
 
Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Im Rahmen der Fusion der Abwasserbetriebe der Stadt Telgte, der Gemeinde Evers-
winkel und der Gemeinde Ostbevern zur Abwasserbetrieb TEO AöR werden die ehe-
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maligen Satzungen über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage der Träger durch eigene Satzungen der Abwasserbe-
trieb TEO AöR nach § 12 Abs. 3 der Unternehmenssatzung ersetzt.  
 
Die inhaltliche Überarbeitung begrenzt sich auf die folgenden Anforderungen: 
 
- Definition der Entsorgungsgebiete 
 
- Austausch der Hoheitsträger 
 
- Überarbeitung der Verweisungen zu anderen Satzungen 
 
- Soweit erforderlich Anpassung an das neue WHG 
 
- Berichtigung der in der Sitzung des Betriebsausschusses der Gemeinde Ostbevern 

vom 13.09.2012 dargelegten Rechtsschwäche in Bezug auf den Kostenersatz in der 
Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffent-
liche Abwasseranlage für das Entsorgungsgebiet Ostbevern 

 
Die vorliegende Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage orientier sich an 
der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW. 
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